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Auskunft nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  
 
 
Hier: Auskünfte bezüglich der Weltklimakonferenz in Ägypten 
GZ: Z14 O4010-0292/118  
Berlin, 13.01.2023 
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██████████████████ ▍▍
 
auf Ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz vom 26.11.2022 
ergeht folgender 
 

B e s c h e i d : 
 

1. Ihrem Antrag wird stattgegeben. 
2. Es entstehen keine Gebühren. 

 
Begründung: 

 
I. 
 

Mit Ihrem Antrag begehren Sie die Herausgabe folgender 
Informationen:  
 

1. Interne Auswertung/ Bewertung der Ergebnisse, der kürzlich 
beendeten Weltklimakonferenz in Ägypten 

2. Bildungsunterlagen für Mitarbeitende/  Definitionen/  
Auslegungen zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte/ 
den Menschenrechten (Welche Auslegung in Bezug auf andere 
Kulturen vertritt das BMZ?) 
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Auf Ihren Antrag kann ich Ihnen folgende Informationen erteilen: 
 
Zu Frage 1:  
Eine BMZ-interne Auswertung zur UN-Klimakonferenz in Ägypten 
(COP27) wurde nicht erstellt , denn das Auswärtige Amt ist 
federführend für die internationalen Klimakonferenzen und 
diesbezüglichen Auswertungen der Bundesregierung. Die Erstellung 
einer BMZ-spezifischen Auswertung ist nicht geplant.  
 
Zu Frage 2:  
Die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte formulierten 
Rechte gelten universell. So heißt es im Menschenrechtskonzept des 
BMZ unter anderem: “Menschenrechte sind eine universelle Grundlage 
für ein Leben in Würde, Gleichberechtigung und Freiheit. Sie gelten für 
alle Menschen gleichermaßen und sichern die “Freiheit von Furcht und 
Not“. Dies drückt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 
1948 aus. 
Bitte beachten Sie auch den folgenden Link zum 
Menschenrechtskonzept des BMZ: 
https://www.bmz.de/de/themen/menschenrechte -und-
entwicklung/menschenrechtskonzept  
 

II. 
 

Diese Auskunft ergeht für Sie gebührenfrei (§ 10 Abs. 1 S. 2 IFG i.V.m. 
der Anlage zu § 1 Abs. 1 IFGGebV, Teil A, Nr. 1.1). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
████ ▍
▍
 
 
Hinweis zum Datenschutz  
 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum 
Umgang mit personenbezogenen Daten im BMZ können Sie der 
Datenschutzerklärung auf  
www.bmz.de/de/service/datenschutzerklaerung  entnehmen. 


